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Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten.
Von Sewatspräsidenten a. D, Moibert Schmölder, Cossol.

Die Bedeutung dieses Kampfes vermag Mir der richtig einzuschätzen!,der
'sich auch vor Augen hält einmal! das weite Gebiet 'der ^Lz-'MUis insontium",
d. h. der Erkrankungen >auf einem anderen Woge, als dem. .des außerehelichen
GeMeckMverkehrs und dann die weitgehenden Folgen dieser Krankheiten.

Auls dem Gebiet der ,,8^MIi,s in,sontium" Aunächlst ein Fält, d!en der
Pariser Arzt GqrthÄsnvy «us.ftme« Praxis «bemchtet: ^ochsjahviMs
Mädchen spielt iir den Ehamps Elysees. Es fällt und verletzt sich auf dein
scharfen Kieß ein Kniechen. Die Voins» eilt herbei, «benetzt chr. Taschentuch
mit ihrem Speichel und reinigt so die Wunde. Mit .achtzehn! Jahren »rar das
spielende Kind ei>nie Veteranin der Syphilis." Ein anderer Fall wird aus Köln
berichtet. Dort hat im Bürgerhospital auf der Station ifür Geschlechtskranke
eine unberührte Jungfrau «gelegen, der ein Unbekannter iin Gedrän.ge des
Karnevals einen Kuß auf die Lippen gedrückt hatte. Jahraus jahrein erkranken
Aerzte, Hebammen und Wärterinnen bei der 'Ausübung ihres Berufes, andere
Personen- bei dem: gemeinsamen Gebrauch von Wasch-, Trink- und Arbeits«-
geräten. In leiner hessischen Kinderheilanftalt hat sich die Gonnorrhoe eines
Kindes auf viele andere Kinder übertragen, Zahlreich sind die Krankheits¬
übertragungen zwischen! Amme und Säugling, unendlich zahlreich die Ueber-
tragnngen in der >Ehe von dem einen Ehegatten, der sich für geheilt hält, auf
den -anderen und von den! El-tern .auf die Kinder. .

Was dann die Folgen dieser Krankheiten betrifft: Die Syphilis macht vor
keinem Dsil des «menschlichenKörpers halt. Sie befällt auch die inneren
Organe, die Blutgefäße und das Nervensystem, Augen- und Qhvenleiden
sind oft, Rnckennüarksdarre .und Gehirnschwnnd sind beinahe immer Spät-
erscheinungeu der Syphilis. Auch die Gonorrhoe, greift herüber auf, andere
Teile des Körpers. Sie ist die Ursache Kahlreicher Erblindungen. Bei der
Frau ist sie in vielen Fällen unheilbar oder sie erfordert doch eine schwer«
Operation. Die Kinderlosigkeit der Ehe ist meistens auf Gonorrhoe zurück¬
zuführen.

Professor BlasckBo bemerkt -in den „Schriften der Zentvalkvmmission der
Krankenkassen Berlins": „Ein! Fall für viele: ein Arbeiter ist durch den Verkehr
mit einer Kellnerin syphilitisch >geword«n. Er infiziert nun seine Frau und
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einen dreijährigen Knaben. Die G«m Svchrd, Aveimal von einem Wien Kinde
entbunden. Ein drittes Kind stirbt «Kr HM»eS Jcchr nach der Geburt au
hereditärer Syphilis. Dann erliegt .auch die Frau, ihrem Leiden, Der Mann
heivatet wieder. Während die zweite Frau im Wlochienbett 'liegt, erwirbt er
Gonorrhoe. Die darauf gonorrhoisch gewordene zw«c!ite Frau geht jetzt vor¬
aussichtlich einer schweren Operation entgegen."

Zum Kampf 'gegen diese Geisel der Menschheit halben sich im Jahre 18S9
in Brüssel, w«f «ine Einladung dvr b«elgischen Regisrlung, eine Anzahl von
Männern und Frauen aus ollen 'Nationen« und allen -interessierten Berufen,
Aerzte, Pädagogen, Theologen, VolkAwirte «und Juristen, zusammen gefunderl.
Diese -internationale Konferenz hat! dann zur Gründung vcn Landesgesell¬
schaften zur Bekämpfung der GeschlechMrmMheitett geführt.

Die ideutsche Gesellschaft! ist im Jahre IMS gegründet. Sie stellt', getreu
den Anriegungen«, die von Wriisssl 'gelo'mmen sind, an die Spitze ihres Pro¬
gramms die Sexualpädagogik. Sie logt in Fingblättern und Vortrügen, auf
dem Weg« des Films und der Wusstellung den» gesamten Volk immer von
neuem ans Herz: Jedes «Vertuschen und Verheimlichen verleiht dem GeschileclM-
ieben nur d?n Reiz des G>eheimnisvollöni und «macht die Jugend gierig auf
Aufklärung, die ihr dann >aus der ungeeignetsten und! «unsaubersten Quelle,
nämlich von frühreifen -und moralisch nmnderwerti!gsn .Kainevaden^,Zondmt. Da»
init ^greisen um sich Frivolität, Zynismus, 'geschlechtliche Ausschweifungen und
auch 'Syphilis und Gonorrhoe. Unumstößlich! fest steht der Satz: Einem ge¬
sunden jungen Menschen! schadet niemüÄs geschlechtliche Abstinenz, es drohen
-aber! -aus jedem lvorehelicheu Geschlechtsverkehr große Gefahren. Auch die
-Erwachsenen, insbesondere die Verheirateten', müssen sich zur Selbstbeherrschung
erziehen, wenn sie von sich und den Ihrigen bitteres Leid fernhalten wollen.

Die deutsche Gesellschaft weudet sich' an zweiter Stelle an alle, die nun
doch, auf dem einen oder anderen Wege, von einer Geschlech«!«skrankheitbe¬
fallen sind. Sie macht, ihnen zur Pflicht, sich, ohne Verzug in Behandlung, und
zwar in die Behandlung «eines approbierten Arztes, zu begeben. Sie stützt
sich dabei «auf einen neuerlichen Fortschritt der Wissenschaft und führt Ms:
Seitdem Spirochäten! -und Gonokokken als -die! Erreger der, Syphilis! und
Gonorrhoe entdeckt sind, wissen wir, daß bei beiden Krankheiten auf eine rasche
und durchgreifende Heilung «gehofft werden kann, wenn eine Behandlung mit
«wirksamen Mitteln einsetzt, bevor die kleinen Äcb-ewesen den ganzen Körper
-in Besitz genommen haben. Nun erfordert -aber gerade bei diesen Krank¬
heiten fchon die Diagnose ein 'allgmneines und tiefgehendes Wissen, wie es
nur der approbierte Arzt in seiner «langwierigen Ausbildung erwierben kann.
Jeder andere Heilbehandlc.r steht diesen Krankheiten aber auch! selbst dann, wenn
er sie -rechtzeitig erkannt hat, ohnmächtig 'gegenüb«er. Der Kampf gegen die

Spirochäten und Gonoikvkken!erfordert nämlich schärfer wirkend!« «MittÄ, «aus
denen, Wenn sie nicht von durchaus LundiWr und «umsichtiger Hand angewandt
werden-, dem Kranken große Gefahren drohen. Sie dürfen deshalb «nur auf die
Verordnung eines approbierten Arztes verabreicht werden. Da fehlt es nun
den -anderen HeMchandüern! der -Regel nach an der Ehrlichkeit jenes wackeren
Landvfwrrers, der, von einem Pfarrkind zur Segenssprechung auf sein Feld ge¬
führt, nach kurzem Ueberblick «erklärte: „Bauer, hier hilft mein Segen« nicht,
hicirin gehört etwas anderes, Mist", «und« fie verweisen die Kranken nicht an
die Stelle, die allein die wirksamen Mittel verordnen kann, bezeichnen diese
Mittel als schädliche Gifte «uind führen die Vchandlnng mit nnwirksamen
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Mitteln sort, bis der Fall verzweifelt gewdrden! ist und nun auch der appro¬
bierte Arzt nur Linderung, keine Heilung mehr! verschasfen! kann.

Indessen zahlreiche Geschlechtskranke glauben ihre Krankheit verheimlichen
zu müssen und wenden sich! deshalb trotzalledem gem zunächst an einen
anderen Heilbehandleiy, weil sie Kaubenj, die Behandlung durch! diesen sei die
diskretere. Doshalb kann von einer Erinnerung und Belehrung der Kranken
allein hier kein durchgreifender, Erfolg komNien. Deshalb tritt die deutsche Ge¬
sellschaft hier auch >für eine Beschränkung der Freiheit des Heilgewerbcs, für
eine StrÄsbestimnrnng gegen diejenigen ei<n> die die B>ehamdlungvon Geschlechts¬
kranken ülbevnehinen, oder sich zu ihrer Behandlung erbieten, ohne als Arzt
approbiert zu sein.

Diese Strafbcstimmung hat Aufnahme gefunden in dem „Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrautcheiten", der augenblicklich dem
deutschen Reichstage vorliegt. Die Gegner versuchen die Konstruktion' eines
Gegensatzes zwischen einer Naiurheilkunde uud einer Schulmedizin der appro¬
bierten Aerzte uud behaupten dann, mit Ausschluß der, anderen Heilbehandler
entziehe man den Geschlechtskranken die wohltätigen Einwirkungen von „Diät,
Bewegung, Lust, Licht, Wasser". Der Gegensatz besteht nicht. Die Behaup¬
tung entbehrt jeder Berechtigung. Die Ausbildung der approbierten Aerzte
beginnt mit einer Unterweisung in Botanik, Zoologie, Chemie, Physik und ver¬
gleichender Anatomie, also, um mit Goethe zu sprechen, mit einem „Wandeln
mkf bunter Flur unsterblicher, NaAvr". Die Hochschulen besitzen auch besondere
Lehrstühle für Hydrotherapie und physikalisch--dliätet!isch>e Heilmethode. Alles,
was die anderen bieten können, steht auch dein approbierten Arzt zur Ver¬
fügung. Der approbierte Arzt bedient sich an den richtigen Stellen auch mit
Borliebe jener fünf großen Naturheilmiittel.

Der „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten"
enthält auch Strasbestimmungen gegen diejenigen, die, obwohl sie wissen oder
den Umständen nach annehmen müssen, daß sie vn einer ansteckenden Ge-
schlechtWmnkhe.it leiden, eine Ehe eingehen,, einen anherehelicheni Geschlechts¬
verkehr ausüben, oder ein fremdes Kind stillen, sowie geigen diejenigen, die
ein Kind, das ihnen als HeschlechtÄr-ankbekannt ist, einer anderen Frau als
der Mutter zum stillen übergeben. Die deutsche Gesellschaft, die d-ie Anregung
auch zu dieser Strasbestimmung gegeben hat, führt ans: Alle diese Personen
können heute nur wegen Körperverletzung uud nur bann bestraft werden, wenn
außer ihrer Handlung auch noch der Kausalzusammenhang zwischen dieser und
<iner KrMMMtsübertragung nachgewiesen ist. Da dieser zweite Nachweis aber
der Regel nach nicht An -führen ist, gehen heute ifast lalle straffrei aus, was zu
einer bedenklichen Erweiterung des Gewissens geführt hak Professor Dnr-
nowskh berichtet aus seiner Praxis von geschlechtskranken Männern, die es
offen aussprechen: „Prost-itnirte müssen ihre Gesundheit riskieren. Sie dürfen
sich vor der- Syphilis so wenig fürchten wie der Soldat vor der Kugel". Um
nun einen weiteren Kreis von ihnen zur Bestrafung zu bringen und das Ge¬
wissen wieder zu stärken, bedarf es hier eines doppelten- strafrechtlichen Schutz¬
walles durch die bereits bestehenden Verletzungs- und durch neue Gefährdungs-
Pavagraphen.

Der Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
mußte sich auch! beschäftigen mit der Prostitution, die, mag das Gebiet der
Lz'MMg insontium noch so> groß! sein> sür -die Verbreitung der Geschlechts--
trankheiten doch immer den Knotenpunkt bildet und bilden wird. Ihr gegen-
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Mer ist die Stellung des derilschen und des fvauyösischen Rechts em« grund¬
verschiedene.

Das deutsche Recht süßt auf dem Umstand, daß sich im Geschlechtslieloeu
beide, der Mlcmn «und die Frau, vergehe»?, «Her beide in verschiedener Weise,
der Mann durch Anwendung von Gewalt und Drohung, durch' Verführung
und Mißbrauch des Mutolrit'ätsverhältnisses, die iFrau durch einen gemeinen
Gswevbetvbeb. Das deutschie R>ech>t -ist damit, zu verschiedenen Sonderstrofbe-
stinmr^urdgengegen iden Mann, und zu der Sonderstraifbestinmrrüng wegen ge¬
werbsmäßiger Unzucht >gegen die Frau gekommen. Im framKösischew Recht hat
sich der heidnische Standpunkt erholtM: Die Prostituierten dienen der Ab-
iKeiMmg der Begierde zügelloser Männer von den! ehrbaren Frauen und Jung¬
frauen. Parent-Dnchatelet schreibt in seinem hochbcdenteuden Werk: Sie sind
notwendig „eo-mins I«s Sxo-uts, los voiries ob les ÄSpcM <i!'Ii»Moir>äioes".
Daraus ergibt sich daA Fehlen ew/er Swifbelsimnimmy. In Geltung haben
sich erhallen 2 Oirdona.nzen ans den Jahren und 171S, deren Wefc>n> der
Ehes> der Pariser GittenPoliKei, Leco>nr, dahin zusammensaßt: „I^r. xnostitution
«st un vtirt, c^ur souwrvt los «rsschuros, <zui l'öXSrLSirt, s,u pouvoir «Userstiimr-
«airo clölvMü Ä I«. pojljvv«. Also in Frankreich hat die Polizei eine Allgewalt
über alle der Prostitution verdächtigen Frauen, nnd die! Polizei sucht nun aus
diesen die heraus, die ihr als der Prostitution bereits verfallen erscheinen,
schreibt sie in eine, Dirnenliste ein und reglementiert sie dann, d. h. sie belegt
sie mit allerhand Verpflichtungen, die sie zu ihrem Gewerbe' geeignet machen
sollen, an erster Stelle mit der Verpflichtung, sich 'regelmäßig wiederkehrenden
körperlichen Untersuchungen zu unterziehen!. Das bedenkliche eines solchen Vor¬
gehens erkennt man Mich in Frankreich. Jeanelle, der Chefarzt des Dispensaire
zu Bordeaux, schreibt^ ll/iirsorixtiorr g, pvur oousüquorreö, Äs rötrA.rrcüizi' Is.
t'kmmv Äs 1» soviöto <l«s Iioiriröt-ss xons". Wer Nüan findet sich ab nrit dem
Hinweis ans den großen Nutzen, den die Reglementierung in gesundheitlicher
Beziehung haben soll. Eine andere Autorität, der Pariser Arzt Dr. Rcmß,
schreibt: „Qss tilles insoriptos -n« psuvvwt «s livror Ä lVrosttt-utio», quv si
ollos «out sawos". Diesen Worten hat man dann auch iu anderen! Länder»
Glauben Wschenkt. In Deutschland Hot man die fra!nzösisch>-rechM>che Regle¬
mentierung, nachdem sie schon eine zeitlang ohne gesetzliche Unterlage in Uebung
genommen war, in der Strafgesetzbuchinovelle vo»n 2>K„ Februar 1876 gesetz¬
lich verankert. Seitdem Herrscht in Deutschland das deutsche! und> dos fran¬
zösische Möcht nebeneinander. Die Polizei reglementiert nach ihrem Gutdünken,
wie in Frankreich, und erteilt den Reglementierten leinen Freibrief. Wer nicht
reglementiert ist und doch gewerbsmäßige Unzucht treibt, wird bestraft.

Dann ist oder ons der internationalen Konferenz in Brüssel vom Jahre
1LM ein heftiger Streit iiber die Richtigkeit des Satzes: „I^os lWek iirsvriptos
in« pvuvvNlt. so livror » la i??ostitutrvli, qu« si ollos sorrt ssirros" entbrannt.
Man hat >gegen ihn geltend gemacht: An Gonorrhoe leiden beinahe olle Prosti¬
tuierten, so daß bei dieser Krankheit eigentlich nur in Frage steht: Ist sie
amgenblicklichslogrontl und ansteckend oder nur latent? Das zu entscheiden, hat
ober keinen Wert, weil die latente Gonorrhoe nnmittelbar nach der Unter¬
suchung flagrant und> ansteckend Werder: kann. Aber auch on Syphilis erkrankt
die erdrückende Mehrzahl der Prostituierten nach kürzerer oder längerer Zeit.
Bei ihr folgt dann oiuf dem Pimäraiffekt eine, viele Jahre andauernde, Kronk-
heiiGperiode, in! der immer wieder von neuem, ,zur KranNMtsübertrogung be¬
sonders geeignete, Rezidive auftreten. 'Während dieser Krankheitsperiode giU
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das Eingehen «Hm« Ehe als ein Beribrechen, imißteid aiuch «lle Prostitni-erteir
aus ihrem Gewerbebetrieb herausgehoben nnd- in einem« Re-konvaleszentenheim
un>tergcbracht werden. Das ist aber einfach unmöglich. In! der Praxis ge¬
lange» ganz im Gcigenteil zahlreiche Frauen gerpide in düefer KraMhertKperi>0oe
znr Ginschreibu-ng und damit zum Zwinug, j>eht M«ssW«ßliIch> von der Prosti¬
tution Air lebe». Weiter treten die Rezidive auch ,bei der Syphilis Plötzlich und
unerwartet ans, machen also auch hier «im«, in der Praxis einfach unmöglich?,,
wenigstens t-agtägliche Untersuchung nötig. Die Reglementierten erlangen mich
Uckuug in allerlei Knusten zur Täuschung des sie untersuchenden Arztes. Ver¬
sagen dies«, Künste, so haben sie in den großen Städten nach ein anderes Mittel.
Sie erscheine» nicht mehr, zu den Untersuchungen nnd treiben als „killen
rrrvKivIiör««", so lautet in Frankreich der p-oliz-ei-t-cchnische Ausdruck, ihr Gewerbe
weiter, bis sie gelegentlich aufgegriffen werden.

Dies« Ansführungen halben! die Anhänger der Reglementierung unsicher
gemacht und in Brüssel einen Beschluß gezeitigt, der bereits eine wesentliche
Bresche in diese französischrechtliche Einrichtuug schlägt: Die Regierungen der
einzelnen Länder sind ansgffordert, die Reglementierung Hei den Minder¬
jährigen fallen zu! lasse».

Dieser Aufforderung ist mau in Deutschland nachgekommen. Die Folge
war: In Berlin ist die Zahl Her. Reglementierte» von 5000 im Jahre 190V
auf N)00—4000 in den nächsten zehn Jahren, trotz des zwischenzeitlichen An¬
wachsens der Stadt nnd des Fremdenverkehrs, zurückgegangen. In! Deutsch¬
land sagt man aber auch heute in allen Kveisen: Die französische Allgewalt
der Polizei paßt nicht in einen Rechtsstaat und hat leine Parallele -nur in der
„tleberweisung nach Sibirien ans adniinistrativcu Wege". Dabei ist das
„iMnmvKvr <I<! tu soeävtö <üe8 doiunetvs Z-en-s" ein noch viel schliminerer Ein¬
griff, als die Verpflanzung in unwirtliche Gegenden. Die Reglementierung
bedeutet weiter eine Beleidigung des ganzen weiblichen Geschlechts-und sie ver¬
stößt, da von ihr nur Frone»! der niederen Stände betroffen werden, gegen die
soziale Gerechtigkeit. Dementsprechend bricht der Entwurf jetzt voliständia,
mit ihr.

Aber auch gegen die deuks-chrechtliche Bestrafung der gewerbsmäßigen Un¬
zucht 'haben, sich Bedenken gclitend gemacht. Heute teilt man scharf Arischen dem,
was nur' als Selbswerletznng anzusehen ist nnd dein, was rechtswidrig in die
Sphäre der Allgemeinheit oder eines anderen eingreift. Damit, gelangt man
zu dem Sah: Die Prostitution an sich ist nichts anderes als eine Verletzung der
eigenen Geschlechtsehre, also Nicht strafbar. Diesen, Satz folgend hält der Ent¬
wurf die Strafbest-immnng aufrecht nur für den Fall, daß sich die Prost i-tuierte
„öffentlich in einer Sitte nnd Anstand verletzende»! Weise zur Unzucht anbietet".

Der Entwurf ist nun aber ein Entwurf zur Bekämpfung der Geschlechts¬
krankheiten. AN solcher darf er gar nicht vorbei -gehen an dem anderen Fall,
daß die Prostituierte -geschlechtlich erkrankt ist nnd trohd-em ihr Gewerbe fort¬
setzt. Hier fällt ins Gewicht: Die Prostituierte -ist in der Ausübung des Ge¬
schlechtsverkehrs weder durch Physische noch psychische HerNinnngen beschiränl't,
und sie neigt dazu, von dieser Unbes-chrunktheit den allevwcitesten Gebrauch
gerade dann zu -machen, wenn sie sich krank -fühlt und- nun- -befürchten -mnß,
'Wer k»rz -oder lang für -einige Zeit ihrem Gewerbe und dem Verdienst entzogen
zu werden. Also von -einer geschl-e-chtskranken Prostituierten drohen der All¬
gemeinheit größere Ge-fahren als -von- jedem -anderen Geschlechtskranken. Da
will es im Interesse der Allgemeinheit geboten erscheinen, wenn -man von dem



geschlechtskrmlkettPvostiwierterv die ErKllung der, allen! Geschlcchtskmrvkon,ob¬
liegenden Pflicht, sich «lslbolld in die Bchandlamg eines approbierten ArFtcK zu
begaben und alle Anordnungen des Arztes- zu beachten, durch eine S-tr-as-
androhung erzwingt. Die GeschlechtÄkvcmHeitenchaveckteMevon' sich! alber auch
als die Bernfskra-nkhsiterr der -ProsKwierdor». Daraus foSyt wieder die Ver¬
pflichtung für die Prostituierten-, diesen Krankheiten eine besondere Beachtung
zu schenken. Dami» gelangt »nani z>u einer wc-dderen Erhaltung der deutsch¬
rechtlichen Str-asbestinmnung, zu einer Stra-fbestimmung dcchm:

Bestraft werden Frauen,, die HSWIeiibsmähM Unzucht treiben- und nlit
einer wnsteckenid-en G-esch-lechtskrankheit-a-ngetvosserr«werden, sos-ern sie nicht
den Beweis erbringen, daH sie sich «Wald nach ihrer Erkrankung irr -die
Behandlung eines -approbierten, Arztes begeben rmd- olle Anordnungen -des
Arztes befolgt- Hader«, «der daß ihnen ihre Erkrankung wegen der Umstände
des Falles unbekannt bloilben konnte.

Diese Beftdnm«mr>gwürde auch aus die Pvolstrdll-ierten einen erZieherischen
Einflu-ß Haben, lwürde sie veranlassen, »»«f die ErhM-m«g ihrer eigenen Gesund¬
heit in größerem Maße bedacht zu sei-»'.

Der Entwurf beschäftigt sich mich mit der Bestrafung dor K'rlvp-elei, Hier
besteht in Deutschland zur Zeit ein arger Mßßsdand. Bestraft wird „Wer ans
Eigennutz durch Gewährung oder Verschasfung von Gelegenheit Vorschulb ledstet",
und diese Worschublcistung wird von der deutschen R-c-HtssiPre-chnrug schon bei
jedem Vermieten -an ein« Prostituierte angenommen. Die regleuientierten und
für straffrei erklärten Prostituierten -müssen alber doch irg.'ndiro wohnen. Auch
ist es einfach unmöglich, überall alle aridleren Prostituierten ans ihren Woh¬
nungen zu vertreiben. Deshalb -unterlassen hier die Po-liZeibcamten die Straf¬
anzeigen. Zu diesen Archeigen sind sie aber 'v-erpflichtet,und nun nrnssen sie dem
Wohnen der Prostituierten gegenüber die unwürdige Molle des Vogel Strauß
spielen, und sie sind behindert, in die Beziehungen Zwischen Vermietern und
Prostituierten irgendwie -regelnd und Merwachsnd einzugreisen.

Die Lösung dieses Mißstandes ist gegeben in einem Zusatz zum Kn-Ppelei-
paragraphen, der das 'Vermieden an Prostituierte für straffrei erklärt, wenn
gewisse, von der Polizei zu Überwachende, Bedingungen erfüllt sind'. Diesen
Weg ist der Entwjuvf gegangen. Dabei hat er sich in erster Linie leiten lassen
von dem Gedanken einer Abwehr des Bordells, das der Chef der Pariser Sitten-
Polizei, Lecour, als „lg. b«s Äs tvut-s r6Alm«nt«Ä'0Q cls lg. Prostitution" be¬
zeichnet. DaS Bordell ist nämlich -einmal' der Sitz der entsetzlichsten Sklaverei.
Der beste Kenner der Verhältnisse., der Pariser Arzt Parent-Dnchat-elet, verleiht
dem Ausdruck mit folgenden Worten: „Selbst der roheste -Kutscher schont seine
Pferde mehr, als die Bordellhalterin ihre Frauen, durch die sie zu Reichtum zu
kommen hofft". Das Bordell -ist aber gu-ch in gesundheitlicher Hinsicht die
bedenklichste Einrichtung. Der Petersburger Oberarzt Dr. Sp-erik und der
deutsche Professor Blaschko gelben die Erklärung. Sie führen -ans: Ein-e Prosti¬
tuierte, die nur mit drei Männern verkehrt, steht aus einer niedrigeren Ge¬
fahrenstufe. Sie kann selbst nur -erkranken, wenn -einer der dr-ei Männer krank
ist und sie überträgt dann die Krankheit nur ans zwei -andere. Die Bordell-
dirne verkehrt dagegen mit dem denkbar -größten Kreis -von Männern. Sie
erkrankt deshalb mit zwingender Notwendigkeit, in allerkürzester Zeit und sie
leitet dann die Krankheit weiter in unbeschränkte Kanäle. Das hat man -auch
in Frankreich erkannt. So hat idc-r. Pol-izeiarzt von Marseille Dr. Mireur
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-initgeteilt, -er halbe bei Kl v. H, seiner a.n SyPhUiS erkrankten -Patient«» Kv der
zuvcrlässigstelr Weise die Anistecknnig i»n Bordell 'festgestellt.DerstiVbeDr. Mireur
tt>ar inein Korrvfewnt im Jahre 1899 Hei der Brüsseler Konserienz. Da-m-als
hat er betÄnt, das Bordell lasse sich r-csorm-ieren. Man b-rguche nur -den
Bordellhalterin-nen «Ulszng-elbcni,«mich ihrerseits ihre Frmnerr tagtäglich immer
»vieder von n-cnc!in zu untersuchen und alle krank Befundenen -aus dem Hanse zn
verweisen, ihnen -gleichzeitighohe Strafen nnd die Ko-ngessionsentzieh-unganzu¬
drohen, zvieml bei -einer der unerwartet Lvmmeiidvni Pv-lizeiärztl-ich>en Unter-
su-chungendoch noch eine Kranke angetroffen werden sollte. -Damit wärie aller-
dinlgs den BoridellboßnchevnWdient. DaN erfordert alber ein starkes Rouleinent
der Wordelldirnen. Anhaltend müssen Kranke ausgewiesen werden, die dann
ihre Krankheit «ußerhM des Bordells weitertnagen. Anhaltend- müssen, neue
gesunds Frauen herbeigeschafft werden, was nur mit, Hülse ein-es lebhaften
Mädchenhandels ivöglich ist.

Resochniert nach! dem Wiireurschen Borschlag werden nun die Bordelle sein,
die Frankreich heute im Interesse seines Militär is-muA, zur Befriedigung seiner
wc-itze» und .farbigen, Soldateska, mit deutschem Gelde nnd deutschein Blut
selbst an den kleinsten. Orten des' schönen -Rheins eingerichtet hat, Diese Bordells
müssen, -gleichzeitig mit den fremden Peinigerin, verschwenden-, wenn die
Fassung des Entwurfs:

Straffrei ist dos Zimui>:rvcrmieten, wenn mit .ihm „kein Ausbeuten, An-
-wcNben oder Anhalten .zur Unzucht vechunden ist",

zur Annahme gelangt.

Man erwäge -aber weiter: Jede Prostituierte bedarf zur Ausübung ihres
Gewerbes eines Zimmers, und die Poliz-ri mich die Vermieter nun doch, an¬
haltend daraus kontrollieren, drch sie keine Ausbeutung, kein Anwerben nnd
Anhalten zur Unzucht betreiben. Weshalb stellt man da nicht -auch positive
Bedingungen, deren Ersüllung die Polizei spielend nebenher kontrollieren
kann? Weshalb .fordert man vom, den Zimmervemnietern nicht -auch Warnnugs-
nnd Belchrun'gslaftlü an in die Augen fallenden Stellen, a,nszerdem Wasser¬
spülungen und Automaten, mii prophylaktischen Mitteln? -Gegen die pro¬
phylaktischen Mittel macht man! geltend daß sie einen Anreiz Zum, Aussuchen
von Prostituierten -gebe». Dies Bedenken- stillt sort, Wenn der Hinweis -auf
die Mittel erst im Zimmer der Prostituierten erfolgt. Diese Bedingungen
würden auch wieder erzieherisch wirken ans die Prostituierten, und sie würden
diesen, auch die Gelegenheit geben, aus die Erhaltung ihrer eigenen, Gesundheit
bcdacht zu sein. Der Erfolg im Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten wäre
ein durchgreifender.

Die „Begründung" des Entwurfs, nicht der Entwurf selber, -gelangt noch zn
einer werteren- Bedingung für die Strafsreiheit der Vermieter, die, jedenfalls
in ihrer Verallgemeinerung, verfehlt erscheint: Die vermieteten Zimmer sollen
nicht nur dem Gewerbebetrieb dienen. Sie sollen gleichzeitig den ganzen
AusenchäWvaum, der Prostituierten bilden. Will man es denn verhindern, das;
auch eine Prostituierte einmal ein reines Lc-benszentrum behält, von den» aus
sie wieder auswärts steigen kann-, weM sie der Ekel ergreift? Sollen denn die
Betriebsstellen der Prostituierten überall aus die Häuser der ärmeren und
kinderreichen Familien! verteilt werden? Soll denn anch eine Konzentration der
Betriebsstellen in jeder Forin unmöglich gemacht werden?
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Hier türmen sich Schwierigkeiten aus, wegen iderer es sich -empfiehlt, den
Behörden einen! »veiten SpiÄlra-um zu lasseni »uiid dem Zuisatz zum Knippe'lei-
paragravhen eine Fassung dahin zu gelben:

Straffrei ist das Bcrnn-oten an Prostituierte, wenn damit bei» Ansbeuten
und kein Anwerben oder Anhalten zur Unzucht verbunden ist und wenn alle
Anordnungen befolgt werden, die die Behörde au« ethischen uud hygienischen
Gründen getroffen hat.

Das elsaß-lothringische Problem.
Von K n r t R h e i i-i d o r f.

Zum «innnd fünfzigsten Male jährte sich im Februar d. I. der Tag, an dem
die -Bevollmächtigten der dritten Republik den Präliminarfricden zu Versailles
unterschrieben, der Elsaß und Deutsch-Lothringen wieder mit Deutschland ver¬
einigt«. Ungefähr ein halbes Jahrhundert später wurde wiüderinm in Versailles
die „Reintegration" der -beiden Provinzen in Frankreich vollzogen. „Was Du er¬
erbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um >esi zn besitzen." Anklage und Urteil
zugleich liege» in diesen Worten. Zn spät bemüht sich, heute die berufenste V-or-
kämpferiui für die deutschen Ansprüche aus Elsas; ^Lothringen, die deutsche Ge¬
schichtsschreibung, ihre Unterlassungssünde .wieder gut zu machen. Um jeden
Schein der Parteilichkeit zu vermeiden, hatte sie es im allgemeinen albgelehnt,
ihre Kräfte in den Dienst der Politik zu stellen. Und doch war es gerade bei
Elsatz-Sodhringvn so leicht, die Briü-cke ZU schlagen. Aber allzu sehr stützte man
siich auf -alte historisch begründete Rechtstitel, die der großen- Masse des Volkes
nicht bekannt waren. -Jetzt, nachdem der „Frieden" von Versailles die „Macht"
an die Stelle des „Rechts" gesetzt hat, wird dem deutschen 'Volke nnd der Welt
das deutsche Recht auf Elsaß-Lothringen unterbreitet. Noch in der letzten
Kriegszeit sprang A. Schulte in die immer größer werdende Bresche und suchte
mit seinem vortr-eslfich-en Buche: „Frankreich und das linke Nhcinufer" den u-n>-
heilvollen Fehler deutscher Wissenschaft wieder gutzumachen. Zu spät folgten Spähn
nnd Stählin. Dann trat ein alter Kämpfer für Elsaß-Lothringen, der
Düsseldorfer Archivdirektor Paul Wentzcke, wieder für die nene deutsche Irre-
dcuta Mi« Liberrhein in die Schrankein.

„Der deutschen Einheit Schicksalsland" München 1621), ein« kurze und doch
treffliche Kennzeichnung Elsaß-Lothringens! Seine Geschichte und seine Rolle
in der -Geschichte seit den Freiheitskriegen läßt der Verfasser a>n dem Leser vor¬
überziehen. Mit Recht stellt Wentzke die 'Verbindung Avischen innerdeutschem
und -Weltgeschichtliche-M! Geschehen her. Denn Elsaß--Lothringe-n war von dem
Augenblick, wo das staatliche Sonderleben in ein neues Stadium trat, wo die
Staatengeschichle die Territvrialgeschichte bei Seite schob, ein iuter national es
Problem. Es ist ein typisches Beispiel für die Wechselbeziehungen zwischen
Innen- nnd Außenpolitik. Das hat man in Deutschland bisher leider allzu sehr
übersehen. Auch Wentzcke verfällt wieder in diesen Fehler, obwohl er ihn er¬
kannt hat. In seiner Darstellung kommt die außenpolitische Seite des elsaß¬
lothringischen Problems nur wenig .zur Geltung!, sie wird durch die inner-
politischen- Fragen -nahezu erdrückt. Stellt M. Spähn »mehr die inneren Ver¬
hältnisse -Elsaß^Lothrin.gens in den Vordergrund, so zeigt Wentzcke, -wie sich die
beiden Provinzen im deutschen lParteiletben! von 1848 an widerspiegeln nnd
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